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B>at, rotrb fid) ebenfafl! weglief) anfcgltegen. 3m @tb*

gefcgog wirb bte ißafetau§qabe mit bem Etachnagmen*
bureau infiaEiert unb im SRorbfïugeï, butch eine ®urch=
fogrt non biefen Abteilungen getrennt, eine groge Auf*
gabegeEe für alle ©enbiraglfategorien, fpegteE für bte

ißafetpog, bie non gier au! bte rafcgefie unb bequemfte
Abfpebition ftnbet. 3m erften ©tocï ift in ber ERitte

bei ©ebäubel bal Sriefoetfanbbureau, im ©übffügel
SBrief unb ^afetjöüamt unb im Storbffüge! ba! Sagn»
pofibuteau untergebracht. ®er groeite ©tocï ift in 33;*
fc^tag genommen burdj ba! Sriefträgerbureau, weitere
3oEbte»ftcäurtte, Unterfunftl* unb 3ngxuïtionêïoïale ;

einige gunbert Duobratmeter fielen einfiroeilen nod) gu
prioater Sermietung bilponibel. Qm britten unb »ierten
©tocï, foroie im ®acf)ftn<f, ftnb aüe Etäumltchfeiten burd)
SuteaU! ber Sunbelbagnen belegt. Qm Untecgefcgog
wirb neben ber Neigung, ©bräunten, ©arberoben,, Sä*
bern, ®ufc|en unb Aborten, fomte einem grogen Etaume

für karren unb g-egbienfinerfeht noch bie ©rudfacgen»
oerroaltung ber Sunbelbagnen untergebracht.

®ie Serblnbung mit bem Sagngofplag wirb butd)
eine neue 18 EReter breite Stüde b»ergefteßt. gür ben

Serïegr graifcgen ©tglpoggebäube unb Sagnperronl ift
nunmehr an ©teEe. einer fjocgbagn ein nier EReter breiter
ißofttunnel »orgefegen.

3m 93àbnbof=9Beftftügel roirb eine ebenfalls
aEen ®ienggweigen bienenbe grobe AufgabefteEe einge*
rieglet, für reelle bie SorgaEe all ©chalterraum bient.
Unmittelbar banebeu werben Telephon* unb Telegraphen*
bureau untergebracht. 3m 3mnern bei ©ebäubel, wo
fteg jegt ber Äonferengfaat befinbet, wirb eine grobe
©cglogfädseranlage mit 2400 guegern eingerichtet, bie
im SebarflfaEe nod) um wettere 1000 gäeger »ermehrt
werben lann.

®ur<h biefe Sieübauten werben bie unhaltbaren 3«=
ftänbe beim fsattpipofibuteau, bei ber Salmhofgliate unb
int Sahnpoftgebäube befeitigt ; bie ®iengabraidlung ïann
ïûnftig auch gärferem Serfegrlanbrang wieber orb*
nunglgemäg »or fieg gehen. @1 ift auch ber g« erwar*
tenben Serfegrlentroidlung für bie nädfften ge|n bis
jroangig 3ahre ^Rechnung getragen. ®er ÜRacgteil, bag
bie ©ntfernung bei ©ammelplagel »on ben Serrongelei*
fen etwa! größer ift all bilker, wirb baburd) aufgewogen,
bag bie oerfegtebenen grogen unb tneinanbergretfenben
Setriebe oereinigt unb mit bem Sagngofe in engften
Äontaft gebracht ftnb. ®lefe Sonjentratton bel Se*
triebe! wirb namgafte Seretnfadgungen unb ©infparun*
gen ermöglichen ; el formen auch wirtfdjaftlichere Arbeit!*
methoben angewenbet werben, unb ber gange SetEegr
wirb fleh leichter unb retbungllofer abwicEeln all bei ber
jegigen Raumnot.

®ie fünftige ©eftaltung bei fjauptbagngofe! 3ärid)
wirb burd) biefe Sauten nicht präjubigiert. ©oE ber
hochgelegte ßopfbagngof all enbgültige Söfung gelten,
fo fteht bal ©iglpoftgebäube gang am richtigen Orte unb
ïann fpäter nach ©üben hin noch «nt etwa 1000 Quab*
ratmeter ©runbffäcge oergrögert werben. SBirb ber
etwal ïoftfpteligere aber wirtfchaftlich unb betriebltecgnifd)
günftigere ®urc|gang§bagnt>of mit Aufnagmegebäube im
oberen 3nbuftriequartier erfteflt, fo wirb bann aEerbtngl
In etwa 20 bil 30 3agren ein neuel Sagnl)ofpoftgebäube
ergeEt werben müffen, unb bal Softgebäube am ©igt*
quai, bal bireft an ben neuen Sagngofplag gu liegen
täme, wirb bann teilweife für anbete 3wede Serwen*
bung gnben, ohne belwegen an SBert etwal eingubügen.

W Sei eventuelle» Swelitiltmgei im-
richtigen jfaressen bitten wir xu re^lamlereit, ittt tu»
«Stifle Hoilttt im wares. lit Kpföitl0H.

Die Stelling der Sdtweii um (DasDingtoner

Mom»!! iüer dett JKbtitindentag.
®te internationale ArbeitlEonfereng fegte

in ihrer SoEoerfammlung bie ®i!fuffton über ben Tätig*
îettlbericht »on Albert Thomal fort.

All erger fRebner fprach ber ©h®f ber fdhweigerifchen
®elegation, ®r. iß f ift er, ®ireîtor bel eibgenöfftfdhen
Arbettlamtel. ©eine Aulführungen lauten folgender*
magen: „©eit einigen 3ah^en geben bie 3af)re!beri(hte
bel ®ireîtorl fewetlen Anlag gu einer grogen ®ilEuffion
über ben Achtftunbentag unb bal Arbeitlgeitüberein*
ïommen bon Sßafhington. 9Bir IRegierungloertreter ber
©djwetg hüben bil fegt in bie ®ilïuffton nicht einge*

griffen, weil unfer Sanb fegon in ben 3ah*en 1920
unb 1921 feine ©teEung gum 3Bafhingtoner Überein*
ïommen offen unb ïlar gum Aulbrucf gebraut hat unb
weil wir nunmehr bie ©teEungnahme ber anbern ©taaten,
»or aEen ber grogen 3nbugrielänber, abwarten woEten.
SBenn wir biefe! 3ah* aul ber bilgerigen IReferoe h^=
aultreten, fo gefdffeht bal mit fRûcïfxdht auf eine uni
intereffterenbe Semerïung be! bieljährigen Seridffel bei
®ireïtorl. Söte e! bort heigt, ha&®" einige ©taaten bal
SBafhingtoner ûbereinïommen ratiffgtert ober »erfprochen,
e! gu ratifigieren unter ber Sebtngung, bag gewiffe an*
bere Sänber bie! ebenfaEl tun. 3u§Monbere oernehtnen
wir, bag 3talien unb Degerreidh ihre fRatifffation unter
anberm »on berjenigen ber ©djroeig abhängig machen.
®a bamit unfer Sanb • in bie ®i!ïuffion gegogen töirb,
fo fei mir geftattet, über feine ©teEung in ber Arbeits*
gettfeage einerfeit! unb gum SBafhingtoner Abfommen
anbererfeit! eine furge Aufflärung gu geben, llnfere
.nationale ©efeggebung hat bie 48*©tunbenmoche
in ber 3nbagrts »erwirïlidht. 3« einigeit Se*
ftimmungen mag fie ffrenger, in anbern weniger ffreng
fein all im SBafhingtoner Abfommen. 3m grogen unb
gangen ftiinmen fie mit beffen ©runbfögen überein. Sor
bret 3«hren hat fish unfere 3n^ugrie, bie unter ber
aullânbifchen konïurreng fd;wer gelitten hatte, über bie

f)ärte unfeter Arbeitlgeitgefeggebung beïlagt unb eine

Serlängerung unb freiere ©effaltung ber Arbeitlgeit
»erlangt. 3n biefer aEgemeinen Raffung würbe ihrem
Segehren nicht entfprochen. ®agegen foEte ihr burch
eine »om Sarfament angenommene ©efegelnooeEe ge*

galtet werben, aulnahmlweife unb nur für bie ®auer
oon brei 3®h^en bie Arbeitlgeit auf 54 ©tunbenfgu
»erlängern, aber auch in biefer abgefdjwächten ^orm
flieg bie ©efegelnooeEe auf ben SBiberfianb ber öffent*
liefen EReinung. @1 würbe bal fReferenbum gegen fie
ergriffen unb in ber Solïlabffimmung »om 17. gebruar
1924 würbe fie mit flarfem ERegr »erworfen. ®amit
hat ba! ©c|meiger»oI! ben fegen SBiEen beïunbet, an
ber fogialen ©rrungenfegaft be! Adffftunbentagel fefigu*
halten. Sßenn bie ©cfjmeig trogbem ba! üb er ein»
ïommen »on SBafgington nidgt ratifiziert hat,
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hat. wird sich ebenfalls westlich anschließen. Im Erd-
geschoß wird die Paketausaabe mit dem Nachnahmen-
bureau installiert und im Nordflügel, durch eine Durch-
fahrt von diesen Abteilungen getrennt, eine große Auf-
gabestelle für alle Sendungskategorien, speziell für die

Paketpost, die von hier aus die rascheste und bequemste

Abspedition findet. Im ersten Stock ist in der Mitte
des Gebäudes das Briefversandbureau, im Südflügel
Brief und Paketzollamt und im Nordflügel das Bahn-
postbureau untergebracht. Der zweite Stock ist in B--
schlag genommen durch das Briefträgerbureau, weitere
Zolldiensträume, Unterkunfts- und Jnstruktionslokale;
einige hundert Quadratmeter stehen einstweilen noch zu
privater Vermietung disponibel. Im dritten und vierten
Stock, sowie im Dachstock, sind alle Räumlichkeiten durch
Bureaus der Bundesbahnen belegt. Im Untergeschoß
wird neben der Heizung, Eßräumen, Garderoben, Bä-
dern, Duschen und Aborten, sowie einem großen Raume
für Karren und Feftdienstverkehr noch die Drucksachen-
Verwaltung der Bundesbahnen untergebracht.

Die Verbindung mit dem Bahnhofplatz wird durch
eine neue 18 Meter breite Brücke hergestellt. Für den
.Verkehr zwischen Sihlpostgebäude und Bahnperrons ist
nunmehr an Stelle .einer Hochbahn ein vier Meter breiter
Posttunnel vorgesehen.

Im Bahnhof-Westflügel wird eine ebenfalls
allen Dienstzweigen dienende große Aufgabestelle einge-
richtet, für welche die Vorhalle als Schalterraum dient.
Unmittelbar daneben werden Telephon- und Telegraphen-
bureau untergebracht. Im Innern des Gebäudes, wo
sich jetzt der Konferenzsaal befindet, wird eine große
Schloßfächeranlage mit 2400 Fächern eingerichtet, die
im Bedarfsfalle noch um weitere 1000 Fächer vermehrt
werden kann.

Durch diese Neubauten werden die unhaltbaren Zu-
stände beim Hauptpostbmeau, bei der Bahnhoffilials und
im Bahnpostgebäude beseitigt; die Dienstabwicklung kann
künftig auch bei stärkerem Verkehrsandrang wieder ord-
nungsgemäß vor sich gehen. Es ist auch der zu erwar-
terden Verkehrsentwicklung für die nächsten zehn bis
zwanzig Jahre Rechnung getragen. Der Nachteil, daß
die Entfernung des Sammelplatzes von den Perrongelei-
sen etwas größer ist als bisher, wird dadurch aufgewogen,
daß die verschiedenen großen und ineinandergreifenden
Betriebe vereinigt und mit dem Bahnhofe in engsten
Kontakt gebracht sind. Diese Konzentration des Be-
triebes wird namhafte Vereinfachungen und Einsparun-
gen ermöglichen ; es können auch wirtschaftlichere Arbeits-
Methoden angewendet werden, und der ganze Verkehr
wird sich leichter und reibungsloser abwickeln als bei der
jetzigen Raumnot.

Die künftige Gestaltung des Hauptbahnhofes Zürich
wird durch diese Bauten nicht präjudiziert. Soll der
hochgelegte Kopfbahnhof als endgültige Lösung gelten,
so steht das Sihlpostgebäude ganz am richtigen Orte und
kann später nach Süden hin noch um etwa 1000 Quad-
ratmeter Grundfläche vergrößert werden. Wird der
etwas kostspieligere aber wirtschaftlich und betriebstechnisch
günstigere Durchgangsbahnhof mit Aufnahmegebäude im
oberen Jndustriequartier erstellt, so wird dann allerdings
In etwa 20 bis 30 Jahren ein neues Bahnhofpostgebäude
erstellt werden müssen, und das Postgebäude am Sihl-
quai, das direkt an den neuen Bahnhofplatz zu liegen
käme, wird dann teilweise für andere Zwecke Verwen-
dung finden, ohne deswegen an Wert etwas einzubüßen.

WU" M WWkMli« VGMKWSMMR Sâèk A«-
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Me SttMW Sêr 5OWà «m Washingtoner
MwmmêR wer Sen KOMmSentag.

Die internationale Arbeitskonferenz setzte

in ihrer Vollversammlung die Diskussion über den Tätig-
keitsbericht von Albert Thomas fort.

Als erster Redner sprach der Chef der schweizerischen

Delegation, Dr. Pfister, Direktor des eidgenössischen

Arbeitsamtes. Seine Ausführungen lauten folgender-
maßen: „Seit einigen Jahren geben die Jahresberichte
des Direktors jeweilen Anlaß zu einer großen Diskussion
über den Achtstundentag und das Arbeitszeitüberein-
kommen von Washington. Wir Regierungsvertreter der
Schweiz Haben bis jetzt in die Diskussion nicht einge-
griffen, weil unser Land schon in den Jahren 1920
und 1921 seine Stellung zum Washingtoner überein-
kommen offen und klar zum Ausdruck gebracht hat und
weil wir nunmehr die Stellungnahme der andern Staaten,
vor allen der großen Industrieländer, abwarten wollten.
Wenn wir dieses Jahr aus der bisherigen Reserve her-
austreten, so geschieht das mit Rücksicht auf eine uns
interessierende Bemerkung des diesjährigen Berichtes des
Direktors. Wie es dort heißt, haben einige Staaten das
Washingtoner Übereinkommen ratifiziert oder versprochen,
es zu ratifizieren unter der Bedingung, daß gewisse an-
dere Länder dies ebenfalls tun. Insbesondere vernehmen
wir, daß Italien und Oesterreich ihre Ratifikation unter
anderm von derjenigen der Schweiz abhängig machen.
Da damit unser Land in die Diskussion gezogen wird,
so sei mir gestattet, über seine Stellung in der Arbeits-
zeitfcage einerseits und zum Washingtoner Abkommen
andererseits eine kurze Aufklärung zu geben. Unsere
nationale Gesetzgebung hat die 48-Stundenwoche
in der Industrie verwirklicht. In einigen Be-
stimmungen mag sie strenger, in andern weniger streng
sein als im Washingtoner Abkommen. Im großen und
ganzen stimmen sie mit dessen Grundsätzen überein. Vor
drei Jahren hat sich unsere Industrie, die unter der
ausländischen Konkurrenz schwer gelitten hatte, über die

Härte unserer Arbeitszeitgefetzgebung beklagt und eine

Verlängerung und freiere Gestaltung der Arbeitszeit
verlangt. In dieser allgemeinen Fassung wurde ihrem
Begehren nicht entsprochen. Dagegen sollte ihr durch
eine vom Parlament angenommene Gesetzesnovelle ge-
stattet werden, ausnahmsweise und nur für die Dauer
von drei Jahren die Arbeitszeit auf 54 Stundenßzu
verlängern, aber auch in dieser abgeschwächten Form
stieß die Gesetzesnovelle auf den Widerstand der öffent-
lichen Meinung. Es wurde das Referendum gegen sie

ergriffen und in der Volksabstimmung vom 17. Februar
1924 wurde sie mit starkem Mehr verworfen. Damit
hat das Schweizervolk den festen Willen bekundet, an
der sozialen Errungenschaft des Achtstundentages festzu-
halten. Wenn die Schweiz trotzdem das üb er ein-
kommen von Washington nicht ratifiziert hat,

c. vccu
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fo ift ba§ ßauptfäbßlicß au§ jroei ©rünben gefcßeßen:
einmal mit ßlücfficßt auf bie fleinen ^Betriebe unb
fobann aug 3ütüd:fid)t auf Me ©ifenbaßnen. llnfere
nationale ©efeßgebung übet ben Slcßtftunbentag begießt

fid) nießt auf bie gemerbltdßen Kleinbetriebe, auf bie

Sßerfftätten bet fleinen fmnbroerfer, roäßrenb untet bag
Öbereinfontmen oon SBafßington jebet ©emerblicße fällt,
fobalb barin eine ißerfon befcßäftigt wirb, bie nteßt gut
gamilte beg 93etriebgtnßaberg gehört, gebet SSerfud),

für biefe betriebe in bejug auf bie Slrbeitgjeit buteß»
roegg bie gleiten ©rmtbfäße aufteilen ju motten, mie

für bie gnbuftrie, mürbe am SBiberftanb beg Ißarla*
menteg unb aueß beg Sßolfeg feßeitern, beg nämlichen
ffiolfeg, bag in bet Slrbeitgjettfrage meßt atg einmal
geugnig oon feiner fortfcßrittlicßen fokalen ©efinnung
abgelegt bat.

3BaS bie ©ifenbaßnen anbetrifft, fo finb bie ©runb»
fätje beg Slcßtfiunbentageg eingeführt, unb jroar bureß
etn ©efeß oom gaßre 1920, meldjeg ebenfaflg ber 33olfg=

abftimmung unterlag. Slber bag ©pftem biefeg ©efeßeg
ift in einem roeitgebenberen ällaße ben befonberen Sie»

bürfniffen beg SJerfeßrg angepaßt, alg bieg bei bem
©pftem beg SBafßtngtoner öbereinfommeng jutrifft.
Slug tpirtfcßaftltcben unb anbeten ©rünben ift faum an
eine Énberung unfereg gefeßlicßen ©pftemg p benfen.
Sieg jinb bie ©rünbe, bie feßon in ben gaßren 1920
unb 1921 unfere Regierung unb unfer Parlament oer»
btnbert haben, fid) für bie 3îatiftfation p entfeßließen.
@g befteßt in ber ©d)mets bie fonftante Ißrajig, baß
bie ©efetje nicht nur ihre oolle Slnmenbung fmben müffen,
fonbern baf) auch bie Internationalen S3erpflicßtungen
firidte eingehalten roerben müffen. gn ber ©eßmets fann
auf feinen gall ein tnternationaleg Slbfommen ratifiziert
merben, menn feine Slnmenbung nicht pm oorneberein
garantiert ift.

SBie bem auch fei, fo muß ich nocßmalg ßeroorßeben,
baß bie ©rrungenfcßaft beg Slcßtfiunbentageg bei un§
begebt unb angemenbet mirb. gn bem oom SBoKe in
unpeibeutiger SÖßeife geäußerten SSiüen, baran fef±p=
halten, liegt für bie Slrbeiterfcßaft unb für bie Staaten
unb Greife, benen bie Haltung ber Schmeiß in ber Sir*
beitgjeitfrage nicht gleichgültig ift, eine ©arantie bafür,
baß eg auch ohne internationale Slnberung fo bleiben
mirb".

UolksvirtuMft.
©rfteßung oon ©injelljöfen, Sie Abteilung für

Sanbmirtfcßaft beg eibgenöffifeßen SMfgmirifcßaftgbepar»
tementeg arbeitet pr§elt einen 93ericßt au§ p ben oer»
feßtebenen Sttlotionen unb ipöftulaten ber Sunbeloer»
fammlung über ba§ S3obenoerbefferunggmefen, ber fpejtell
aueß pr grage ber ©emäbrung oon SSunbegbeiträgen
an bie Soften ber ©rfteßung oon ©tnselßßfen bei ©üter»
pfammenlegungen Stellung nehmen mirb. Sie in S3e=

trad)! fattenben gragen merben pnächft noch mit ben
fantonalen Sanbroirtfcßaftgbeßßrben befproeßen merben,
morauf ber SBunbegrat ben Späten einen SBericbjt oorlegen
mirb. ©ine in ber legten ©effion gefteßte biegbejügliche
Heine Anfrage finbet bamit ihre oorläufige Seantmortung.

OtfbttfcWtStt.
Ser ©djmeipr. ©emerfieoetbanb zä^lt laut bem

foeben erfeßienenen gaßtegbetießi pro 1924 112 ©eftionen
mit einer ©efamtpbl oon jirfa 115,000 äftitgliebern,

; 78 ©eftionen frnb Söetufgoerbänbe. Set ?3eric|i pugt
oon ber regen Sätigfeit ber SBerbanbileitung unb ber
©eftionen, tngbefonbere pr SBaßrung ber gntereffenbeg

©emerbe» unb |janbeigfianbeg, pr görberung ber S3e»

rufgbilöung, pr Siegelung beg Seßrlinggmefeng, beg

©ubmiffiongmefeng. ©r äußert fieß fummarifcb über
gottfragen, Slrbeitglofenoerficßerung, Sörotoerforgung beg

Sanbeg, SSerfidßerungg» unb Unfafloerßütungg»gragen,
aJleifterprtifungen.

Set Bericht bilbet, mie in feinem SSormorte betont
mirb, für bie ©eftionen unb SRitglieber beg SSerbanbeg
einen mittfommenen „SBegmeifer" in allen gragen ber
qemetblicßen Drganifation, mobei befonberg bie übet*
ficßtlicße neue gufammenftellung ber ©eftionêbeftânbe,
Seitungen ber SSerbänbe unb ißre gufammenfeßung, bet=

sorgeßoben merben barf. beigegeben finb Sßerjeidßniffe
ber berufgberatunggftetten in ber ©(ßmeij, ber gemetb*
liefen bilbnngginftitute unb geroerblWßen geitfeßriften.

aSafeHüttbfchßftSi^er ©emerbeoetbanb. ®er fan=
tonale ©emerbeoerbanb tagte ©amgtag ben 6. guni in

©iffa^ pr ©rlebigung ber ©eßßäfte ber orbentlidßen
©eneraloerfammlung. ®et oom SSerbanbifefretär,
^errn -Dr. S. üßleper (Sieftal) feßr seitgemäß abgefaßte
38. gaßregberießt 1924 orientiert über atteg SBiffeng»
merte, mag bag abgelaufene gaßr bem fantonalen 23er=

banb unb feinen lofalen ©eftionen gebracht ßat. gn einer
furjen ^Betrachtung über bie roirtf<haftlid(e Sage im
Kanton feßreibt ber ©erießterftatter fiber bag bafettanb»
fthaftlicße ©emerbe u. a, baß ber gute Söefcß)äftigurtg§=

grab ber meifien ©rroerbgpeige befonberg im unteren
Kantongteil einen günftigen ©Influß oor aßem im Sau*
g emerbe auggeübt ßat, mäßrenb ftd) bie Äriftg in ber
$ofamenterie in beftimmten ©ebieten beg oberen Kam
tongteileg aueß im ©emerbe bemetfbar madjte. daneben
ift aber aneß in unfertn Kanton mie anbergmo etne ge=

miffe Umfdjicßtung beftimmter ©emerbesroeige
ju fonftatieren. Sieg oor aßem infolge beg ©rfaßeg
ber met'fdjlidben unb tierifeßen Slrbeitsfraft, mobureß

j. ^8. oielen oormiegenb für bie Sanbmirtfdßaft arbeiten«
ben ©emerbesmeigen, mie Sattlerei, SBagnerei, bag

©^miebeßanbmerf, ein metteg Setätigungggebiet, einge«

feßränft morben ift. 216er aueß in oielen ©emerben felbft
mirb immer meßt bie reine §anbsrbeit burdß bie Slrbeit
ber SJtafcßinen bi§ ju einem gemiffen ©rabe erfeßt. @g

ift bieg eine ©ntmidlnng, bie mir nidjt aufhalten fönnen,
unb außerbem ßat bie ©rfaßrung gegeigt, baß buteß 93er«

menbung oon ^tlfimafcßinen unb oor aßem beren Sin»

trieb bureß eleftrifcße Kleinmotoren oiele ©emerbesmeige
gegenüber ber ©rüßlnbufirte mieber fonfurrensfäßiger
gemorben finb. ®er söerießt maeßt fobann audß barauf
aufmetffam, baß bureß ©(Raffung oon K*cebit»S3ürgfcßaft§=
genoffenfeßaften sc. bem roirtfdpftlidß ießmaeßern Koflegen
geßolfen merben fönnte, mit mög(i<hft großer Slififooer«
teilung unter ben oerbürgenben Koßegen. 2Bag bie S8er»

bienftmögließfeit beg bafeßanbfdßaftlidßen ^anbroerfeg unb
©emerbeg, bag ßdß no^ lange msßl auf fießere, langan»
bauernbe SBerßältniffe einfteßen fann, pro 1924 anbe»

trifft, mürbe fafi allgemein über gebrüefte greife geflagt,
roenig meßr bagegen über bie aullänbifcße Sßolutafon»
furrenj. *

@er»«roe«
Slbbau ber ©tnfußrbefihrSnfungett. Sluf ben 1. guni

mürben, mie bereits gemetbet, etne Sletße oon ^Softtionen,
bie bigßer «biß unter ©tnfußrbefcßränfung ftanben, frei»
gegeben,# Sie ©eftion für ©in» unb Slugfußr bei ejbgen.
®olfg_roirtfcßaftgbepartemente§ ßat nun foeben ein be»

reinigteg SSergeic^niS berjenigen SßJaren ßerauS»
gegeben, für bereu ©tnfußr ober Stugfußr su«S^i
befonbere Semißigung erforberlidß ift. ®a§ Serseicßnig
fann bei ber genannten ©eftion in 93ern besogen merben.

seine ©remploie finb erßältlidß bei ber eibgen. Ober»
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so ist das hauptsächlich aus zwei Gründen geschehen:
einmal mit Rücksicht auf die kleinen Betriebe und
sodann aus Rücksicht auf die Eisenbahnen. Unsere
nationale Gesetzgebung über den Achtstundentag bezieht
sich nicht auf die gewerblichen Kleinbetriebe, auf die

Werkstätten der kleinen Handwerker, während unter das
Übereinkommen von Washington jeder Gewerbliche fällt,
sobald darin eine Person beschäftigt wird, die nicht zur
Familie des Betriebsinhabers gehört. Jeder Versuch,
für diese Betriebe in bezug auf die Arbeitszeit durch-
wegs die gleichen Grundsätze aufstellen zu wollen, wie
für die Industrie, würde am Widerstand des Parla-
mentes und auch des Volkes scheitern, des nämlichen
Volkes, das in der Arbeitszeitfrage mehr als einmal
Zeugnis von seiner fortschrittlichen sozialen Gesinnung
abgelegt hat.

Was die Eisenbahnen anbetrifft, so sind die Grund-
sätze des Achtstundentages eingeführt, und zwar durch
ein Gesetz vom Jahre 1920, welches ebenfalls der Volks-
abftimmung unterlag. Aber das System dieses Gesetzes

ist in einem weitgehenderen Maße den besonderen Be-
dürfniffen des Verkehrs angepaßt, als dies bei dem
System des Washingtoner Übereinkommens zutrifft.
Aus wirtschaftlichen und anderen Gründen ist kaum an
eine Änderung unseres gesetzlichen Systems zu denken.
Dies sind die Gründe, die schon in den Jahren 1920
und 1921 unsere Regierung und unser Parlament ver-
hindert haben, sich für die Ratifikation zu entschließen.
Es besteht in der Schweiz die konstante Praxis, daß
die Gesetze nicht nur ihre volle Anwendung finden müssen,
sondern daß auch die internationalen Verpflichtungen
strickte eingehalten werden müssen. In der Schweiz kann
auf keinen Fall ein internationales Abkommen ratifiziert
werden, wenn seine Anwendung nicht zum vorneherein
garantiert ist.

Wie dem auch sei, so muß ich nochmals hervorheben,
daß die Errungenschaft des Achtstundentages bei uns
besteht und angewendet wird. In dem vom Volke in
unzweideutiger Weise geäußerten Willen, daran festzu-
halten, liegt für die Arbeiterschaft und für die Staaten
und Kreise, denen die Haltung der Schweiz in der Ar-
beitszeitfrage nicht gleichgültig ist, eine Garantie dafür,
daß es auch ohne internationale Änderung so bleiben
wird".

WKwwKM.
Erstellung von Ewzelhöf«. Die Abteilung für

Landwirtschaft des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar-
tementes arbeitet zurzeit einen Bericht aus zu den ver-
schiedenen Motionen und Postulaten der Bundesver-
sammlung über das Bodenverbesserungswesen, der speziell
auch zur Frage der Gewährung von Bundesbeiträgen
an die Kosten der Erstellung von Einzelhöfen bei Güter-
Zusammenlegungen Stellung nehmen wird. Die in Be-
tracht fallenden Fragen werden zunächst noch mit den
kantonalen Landwirtschaftsbehörden besprochen werden,
worauf der Bundesrat den Räten einen Bericht vorlegen
wird. Eine in der letzten Session gestellte diesbezügliche
kleine Anfrage findet damit ihre vorläufige Beantwortung.

»»«a»««.
Der Schweizer. GemêrSêvêrSand zählt laut dem

soeben erschienenen Jahresbericht pro 1924 112 Sektionen
mit einer Gesamtzahl von zirka 115,000 Mitgliedern.
78 Sektionen find Berufsverbände. Der Bericht zeugt
von der regen Tätigkeit der Verbandsleitung und der
Sektionen, insbesondere zur Wahrung der Interessen des

Gewerbe- und Handelsstandes, zur Förderung der Be-
rufsbildung, zur Regelung des Lehrlingswesens, des

Submiffionswesens. Er äußert sich summarisch über
Zollfragen, Arbeitslosenversicherung, Bcotversorgung des
Landes, Bersicherungs- und Unfallverhütungs-Fragen,
Meisterprüfungen.

Der Bericht bildet, wie in seinem Vorworte betont
wird, für die Sektionen und Mitglieder des Verbandes
einen willkommenen „Wegweiser" in allen Fragen der
gewerblichen Organisation, wobei besonders die über-
sichtliche neue Zusammenstellung der Sektionsbestände,
Leitungen der Verbände und ihre Zusammensetzung, her-
vorgehoben werden darf. Beigegeben sind Verzeichnisse
der Berufsberatungsstellen in der Schweiz, der gewerb-
lichen Bildungsinstitute und gewerblichen Zeitschriften.

Basellandschaftiicher Gewerbeverband. Der kan-
tonale Gewerbeverband tagte Samstag den 6. Juni in
Sissach zur Erledigung der Geschäfte der ordentlichen
Generalversammlung. Der vom Verbandssekretär,
Herrn Dr. L. Meyer lLiestal) sehr zeitgemäß abgefaßte
38. Jahresbericht 1924 orientiert über alles Wissens-
werte, was das abgelaufene Jahr dem kantonalen Ver-
band und seinen lokalen Sektionen gebracht hat. In einer
kurzen Betrachtung über die wirtschaftliche Lage im
Kanton schreibt der Berichterstatter über das baselland-
schaftliche Gewerbe u. a, daß der gute Befchäftigungs-
grad der meisten Erwerbszweige besonders im unteren
Kantonsteil einen günstigen Einfluß vor allem im Bau-
gewerbe ausgeübt hat, während sich die Krisis in der
Posamenterie in bestimmten Gebieten des oberen Kan-
tonsteiles auch im Gewerbe bemerkbar machte. Daneben
ist aber auch in unserm Kanton wie anderswo eine ge-
wisse Umschichtung bestimmter Gewerbezweige
zu konstatieren. Dies vor allem infolge des Ersatzes
der menschlichen und tierischen Arbeitskraft, wodurch
z. B. vielen vorwiegend für die Landwirtschaft arbeiten-
den Gewerbezweigm, wie Sattlerei, Wagnerei, das
Schmied eh and werk, ein weites Betätigungsgebiet einge-
schränkt worden ist. Aber auch in vielen Gewerben selbst
wird immer mehr die reine Handarbeit durch die Arbeit
der Maschinen bis zu einem gewissen Grade ersetzt. Es
ist dies eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten können,
und außerdem hat die Erfahrung gezeigt, daß durch Ver-
wendung von Hilfsmaschinen und vor allem deren An-
trieb durch elektrische Kleinmotoren viele Gewerbezweige
gegenüber der Großindustrie, wieder konkurrenzfähiger
geworden sind. Der Bericht macht sodann auch darauf
aufmerksam, daß durch Schaffung von Kredit-Bürgschafts-
genoffenschaften ec. dem wirtschaftlich schwächern Kollegen
geholfen werden könnte, mit möglichst großer Risikover-
teilung unter den verbürgenden Kollegen. Was die Ver-
dienstmöglichkeit des basellandschaftlichen Handwerkes und
Gewerbes, das sich noch lange nicht auf sichere, langan-
dauernde Verhältnisse einstellen kann, pro 1924 anbe-

trifft, wurde fast allgemein über gedrückte Preise geklagt,
wenig mehr dagegen über die ausländische Balutakon-
kurrsnz. '

Abbau der Einfuhrbeschränkungen. Auf den 1. Juni
wurden, wie bereits gemeldet, eine Reihe von Positionen,
die bisher noch unter Einfuhrbeschränkung standen, frei-
gegebemMie Sektion für Ein- und Ausfuhr des ech^n.
Volkswirischaftsdepartementes hat nun soeben ein be-
reinigtes Verzeichnis derjenigen Waren heraus-
gegeben, für deren Einfuhr oder Ausfuhr zurzeit eine

besondere Bewilligung erforderlich ist. Das Verzeichnis
kann bei der genannten Sektion in Bern bezogen werden.
Einzelne Exemplare sind erhältlich bei der eidgen. Ober-
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